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RESOLUTION 65/192

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/450,
Ziff. 14)121.

65/192. Erweiterung des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 2010/246 und
2010/263 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 22. Juli bezie-
hungsweise 10. November 2010 betreffend die Erweiterung
des Exekutivausschusses des Programms des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen,

sowie Kenntnis nehmend von den Ersuchen betreffend
die Erweiterung des Exekutivausschusses, die in der an den
Generalsekretär gerichteten Verbalnote der Ständigen Ver-
tretung Kameruns bei den Vereinten Nationen vom 9. Sep-
tember 2009122, der an das Sekretariat gerichteten Verbalnote
der Ständigen Vertretung Togos bei den Vereinten Nationen
vom 23. Oktober 2009123, der an den Generalsekretär gerich-
teten Verbalnote der Ständigen Vertretung Bulgariens bei
den Vereinten Nationen vom 27. Oktober 2009124, dem an
den Generalsekretär gerichteten Schreiben der Ständigen
Vertreterin Turkmenistans bei den Vereinten Nationen vom
9. Februar 2010125, dem an den Generalsekretär gerichteten
Schreiben des Ständigen Vertreters Kroatiens bei den Ver-
einten Nationen vom 19. Mai 2010126 und der an den General-
sekretär gerichteten Verbalnote der Ständigen Vertretung
Kongos bei den Vereinten Nationen vom 12. Juli 2010127 ent-
halten sind,

1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutiv-
ausschusses des Programms des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen von neunundsiebzig auf fünf-
undachtzig Staaten zu erhöhen;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, die zusätz-
lichen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Organi-
sationstagung 2011 zu wählen.

RESOLUTION 65/193

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/450,
Ziff. 14)128.

65/193. Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebene in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Übereinkommen der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spe-
zifischen Aspekte der Flüchtlingsprobleme in Afrika129 und
die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der
Völker130,

erneut erklärend, dass das Abkommen von 1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge131 zusammen mit dem da-
zugehörigen Protokoll von 1967132, ergänzt durch das Über-
einkommen der Organisation der afrikanischen Einheit von
1969, auch weiterhin die Grundlage des Regimes für den in-
ternationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge in Afrika bildet,

in der Erkenntnis, dass unter den Flüchtlingen und den
anderen unter der Obhut des Amtes des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen stehenden Personen
Frauen und Kinder besonders gefährdet sind, namentlich
durch Diskriminierung sowie sexuellen und körperlichen
Missbrauch, und in diesem Zusammenhang anerkennend, wie
wichtig die Verhütung und Bekämpfung sexueller und ge-
schlechtsspezifischer Gewalt ist,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die Mitglied-
staaten, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Natio-
nen und andere Akteure unternehmen, um die Lage der
Flüchtlinge zu verbessern, und mit dem Ausdruck ernster Be-
sorgnis über die Verschlechterung der Lebensbedingungen in
vielen Flüchtlingslagern in Afrika,

in der Erkenntnis, dass Flüchtlinge, Binnenvertriebene
und insbesondere Frauen und Kinder einem erhöhten Risiko

121 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Aserbai-
dschan, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kamerun, Kirgisi-
stan, Kongo, Kroatien, Montenegro, Russische Föderation, Serbien,
Togo, Turkmenistan und Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland.
122 E/2010/94.
123 E/2010/95.
124 E/2010/86.
125 E/2010/96.
126 E/2010/87.
127 E/2010/103.

128 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Aserbaidschan, Australien, Belgien, Belize,
Brasilien, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada,
Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Mexiko, Montenegro, Norwe-
gen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Sierra Leo-
ne (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglie-
der der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
129 United Nations, Treaty Series, Vol. 1001, Nr. 14691.
130 Ebd., Vol. 1520, Nr. 26363.
131 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955;
AS 1955 443.
132 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974;
AS 1968 1189.
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durch HIV/Aids, Malaria und andere Infektionskrankheiten
ausgesetzt sind,

unter Begrüßung der Verabschiedung und des laufenden
Ratifikationsprozesses des Übereinkommens der Afrikani-
schen Union über Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene in
Afrika133, das einen Meilenstein auf dem Weg zur Stärkung
des innerstaatlichen und des regionalen normativen Rahmens
für den Schutz und die Hilfe für Binnenvertriebene darstellt,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Pakt über
Sicherheit, Stabilität und Entwicklung in der Region der Gro-
ßen Seen, der von der Internationalen Konferenz über die Re-
gion der großen Seen 2006 verabschiedet wurde134, und den
dazugehörigen Rechtsinstrumenten, insbesondere den beiden
für den Schutz von Vertriebenen maßgeblichen Protokollen
zu dem Pakt, nämlich dem Protokoll über Schutz und Hilfe
für Binnenvertriebene und dem Protokoll über die Eigen-
tumsrechte von Rückkehrern,

anerkennend, dass die Aufnahmestaaten die Hauptver-
antwortung dafür tragen, dass Flüchtlinge in ihrem Hoheits-
gebiet Schutz und Hilfe erhalten, und dass die Anstrengungen
zur Ausarbeitung und Durchführung von Strategien für um-
fassende Dauerlösungen in angemessener Zusammenarbeit
mit der internationalen Gemeinschaft und im Wege der Las-
ten- und Aufgabenteilung erheblich verstärkt werden müssen,

betonend, dass die Staaten die Hauptverantwortung da-
für tragen, dass Binnenvertriebene in ihrem Hoheitsbereich
Schutz und Hilfe erhalten und dass die tieferen Ursachen des
Vertreibungsproblems in angemessener Zusammenarbeit mit
der internationalen Gemeinschaft behoben werden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs135 sowie von dem Bericht des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen136;

2. fordert die afrikanischen Mitgliedstaaten, die das
Übereinkommen der Afrikanischen Union über Schutz und
Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika133 noch nicht unter-
zeichnet oder ratifiziert haben, auf, zu erwägen, dies so bald
wie möglich zu tun, damit das Übereinkommen rasch in Kraft
treten und durchgeführt werden kann;

3. stellt fest, dass die afrikanischen Mitgliedstaaten
entschlossen gegen die tieferen Ursachen aller Formen der
Vertreibung in Afrika vorgehen und auf dem gesamten afrika-
nischen Kontinent Frieden, Stabilität und Wohlstand fördern
müssen, um Flüchtlingsbewegungen vorzubeugen;

4. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Lage der
Flüchtlinge und Vertriebenen in Afrika trotz aller Anstren-
gungen, die die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union
und andere bisher unternommen haben, nach wie vor prekär

ist, und fordert eingedenk dessen, dass bewaffnete Konflikte
eine der Hauptursachen von Vertreibung in Afrika sind, die
Staaten und sonstigen an einem bewaffneten Konflikt betei-
ligten Parteien auf, Buchstaben und Geist des humanitären
Völkerrechts strikt zu beachten;

5. begrüßt den Beschluss EX.CL/Dec.558(XVII)
über die Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und Binnenvertrie-
benen in Afrika, der vom Exekutivrat der Afrikanischen Union
auf seiner vom 19. bis 23. Juli 2010 in Kampala abgehaltenen
siebzehnten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde137;

6. bekundet dem Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen anlässlich seines sechzigjährigen
Bestehens ihre Anerkennung für die von ihm übernommene
Führungsrolle und lobt das Amt für die kontinuierlichen Be-
mühungen, die es mit Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft unternimmt, um afrikanischen Asylländern Bei-
stand zu leisten, namentlich durch die Unterstützung lokaler
Aufnahmegemeinschaften in prekärer Lage, und den Flücht-
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen in Afrika den Schutz
und die Hilfe zu gewähren, die sie benötigen;

7. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Initiati-
ven, die die Afrikanische Union, der Unterausschuss für
Flüchtlinge, Rückkehrer und Binnenvertriebene ihres Aus-
schusses der Ständigen Vertreter und die Afrikanische Kom-
mission für Menschenrechte und Rechte der Völker ergriffen
haben, und insbesondere von der Rolle, die der Sonderbe-
richterstatter der Kommission für Flüchtlinge, Asylsuchende,
Migranten und Binnenvertriebene in Afrika wahrgenommen
hat, um zu gewährleisten, dass Flüchtlinge, Rückkehrer und
Vertriebene in Afrika Schutz und Hilfe erhalten;

8. begrüßt den Beschluss zu Langzeitflüchtlingskri-
sen, den der Exekutivausschuss des Programms des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen auf der am
8. Dezember 2009 abgehaltenen außerordentlichen Sitzung
seiner einundsechzigsten Tagung verabschiedete138, sowie
den Beschluss zu Flüchtlingen mit Behinderungen und ande-
ren Menschen mit Behinderungen, die Schutz und Hilfe durch
das Amt des Hohen Kommissars erhalten, den der Exekutiv-
ausschuss auf seiner vom 4. bis 8. Oktober 2010 abgehaltenen
einundsechzigsten Tagung verabschiedete139;

9. erkennt an, dass die Strategie der durchgängigen
Berücksichtigung des Alters, des Geschlechts und der Vielfalt
einen wichtigen Beitrag dazu leistet, im Rahmen eines parti-
zipatorischen Ansatzes die Risiken aufzuzeigen, denen sich
die verschiedenen Mitglieder der Flüchtlingsgemeinschaft
hinsichtlich ihres Schutzes gegenübersehen, insbesondere
was die nichtdiskriminierende Behandlung und den Schutz
von weiblichen Flüchtlingen, Flüchtlingen im Kindesalter
und Minderheitengruppen betrifft;

133 In Englisch verfügbar unter http://www.africa-union.org.
134 In Englisch verfügbar unter http://www.icglr.org.
135 A/65/324.
136 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 12 (A/65/12).

137 Siehe African Union, Dokument EX.CL/Dec.556-599(XVII). In Eng-
lisch verfügbar unter http://www.africa-union.org.
138 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 12A (A/65/12/Add.1), Anhang II, Abschn. A.
139 Ebd., Kap. III, Abschn. A.
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10. bekräftigt, dass Kinder aufgrund ihres Alters, ihrer
sozialen Stellung und ihrer körperlichen und geistigen Ent-
wicklung in Vertreibungssituationen oft stärker gefährdet als
Erwachsene sind, ist sich dessen bewusst, dass Vertreibung,
die Rückkehr in Postkonfliktsituationen, die Eingliederung in
neue Gesellschaften, seit langem bestehende Vertreibungssi-
tuationen und Staatenlosigkeit die Risiken in Bezug auf den
Schutz von Kindern erhöhen können, unter Berücksichtigung
der besonderen Anfälligkeit von Flüchtlingskindern für kör-
perliche und seelische Verwundung, Ausbeutung und Tod,
denen sie im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten
zwangsläufig ausgesetzt sind, und erkennt an, dass die allge-
meinen Umweltfaktoren und die individuellen Risikofakto-
ren, insbesondere wenn sie kombiniert auftreten, zu unter-
schiedlichen Schutzbedürfnissen führen können;

11. erkennt an, dass Lösungen für Vertreibungssitua-
tionen nur dann von Dauer sein können, wenn sie auch nach-
haltig sind, und ermutigt das Amt des Hohen Kommissars da-
her, die Nachhaltigkeit der Rückkehr und Wiedereingliede-
rung zu unterstützen;

12. erkennt außerdem an, wie wichtig frühzeitig grei-
fende und wirksame Registrierungs- und Zensussysteme als
Mittel zur Gewährleistung des Schutzes, zur Quantifizierung
und Evaluierung des Bedarfs an humanitärer Hilfe im Hin-
blick auf ihre Bereitstellung und Verteilung und zur Verwirk-
lichung geeigneter Dauerlösungen sind;

13. erinnert an den vom Exekutivausschuss des Pro-
gramms des Hohen Kommissars auf seiner zweiundfünfzigs-
ten Tagung verabschiedeten Beschluss zur Registrierung von
Flüchtlingen und Asylsuchenden140, stellt fest, dass Flüchtlin-
ge und Asylsuchende, die weiter über keinerlei Dokumenta-
tion zur Belegung ihres Status verfügen, vielfältigen Drangsa-
lierungen ausgesetzt sind, erinnert an die Aufgabe der Staa-
ten, in ihrem Hoheitsgebiet befindliche Flüchtlinge zu regis-
trieren, sowie daran, dass diese Aufgabe gegebenenfalls dem
Amt des Hohen Kommissars beziehungsweise entsprechend
beauftragten internationalen Organen obliegt, verweist in die-
sem Zusammenhang erneut auf die zentrale Rolle, die einer
von Schutzüberlegungen geleiteten, frühzeitigen und wirksa-
men Registrierung und Ausstellung von Dokumenten bei der
Verstärkung des Schutzes und der Unterstützung der Bemü-
hungen um dauerhafte Lösungen zukommt, und fordert das
Amt auf, den Staaten gegebenenfalls bei der Durchführung
dieses Verfahrens behilflich zu sein, falls sie nicht in der Lage
sind, die in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Flüchtlinge zu
registrieren;

14. fordert die internationale Gemeinschaft, ein-
schließlich der Staaten sowie des Amtes des Hohen Kommis-
sars und anderer zuständiger Organisationen der Vereinten
Nationen, auf, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats konkrete
Maßnahmen zu treffen, um dem Schutz- und Hilfebedarf der
Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen gerecht zu werden,
und großzügige Beiträge zu den Projekten und Programmen

zu leisten, die auf die Linderung ihrer Not, die Erleichterung
von Dauerlösungen für Flüchtlinge und Vertriebene und die
Unterstützung bedürftiger lokaler Aufnahmegemeinschaften
abzielen;

15. bekräftigt, wie wichtig es ist, Flüchtlingen, Rück-
kehrern und Vertriebenen rechtzeitig und in ausreichendem
Maße Hilfe und Schutz zu gewähren, bekräftigt außerdem,
dass Hilfe und Schutz einander verstärken und dass unzurei-
chende materielle Hilfe und Nahrungsmittelknappheit den
Schutz untergraben, stellt fest, wie wichtig ein die Rechte und
die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellender Ansatz für die
konstruktive Einbeziehung der einzelnen Flüchtlinge, Rück-
kehrer und Vertriebenen und ihrer Gemeinschaften ist, wenn
es darum geht, einen fairen und ausgewogenen Zugang zu
Nahrungsmitteln und anderen Formen materieller Hilfe her-
beizuführen, und bekundet ihre Besorgnis über Situationen,
in denen die Mindestnormen für die Hilfe nicht eingehalten
werden, namentlich solche, in denen noch keine ausreichen-
den Bedarfsermittlungen durchgeführt wurden;

16. bekräftigt außerdem, dass die internationale Soli-
darität unter Beteiligung aller Mitglieder der internationalen
Gemeinschaft die Staaten in der Wahrnehmung ihrer Schutz-
verantwortung gegenüber Flüchtlingen bestärkt und dass das
Regime für den Rechtsschutz der Flüchtlinge durch eine en-
gagierte internationale Zusammenarbeit im Geiste der Solida-
rität und der Lasten- und Aufgabenteilung zwischen allen
Staaten verbessert wird;

17. bekräftigt ferner, dass es in erster Linie Aufgabe
der Aufnahmestaaten ist, den zivilen und humanitären Cha-
rakter des Asyls sicherzustellen, fordert die Staaten auf, in
Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen im
Rahmen ihres Mandats alles Erforderliche zu tun, um die
Achtung der Grundsätze des Flüchtlingsschutzes zu gewähr-
leisten, und insbesondere dafür zu sorgen, dass der zivile und
humanitäre Charakter der Flüchtlingslager nicht durch die
Anwesenheit oder die Aktivitäten bewaffneter Elemente in
Frage gestellt wird oder die Lager für Zwecke benutzt wer-
den, die mit ihrem zivilen Charakter nicht vereinbar sind, und
legt dem Hohen Kommissar nahe, sich im Benehmen mit den
Staaten und anderen zuständigen Akteuren auch künftig dar-
um zu bemühen, den zivilen und humanitären Charakter die-
ser Lager sicherzustellen;

18. verurteilt alle Handlungen, die die persönliche Si-
cherheit und das Wohl von Flüchtlingen und Asylsuchenden
bedrohen, wie beispielsweise Zurückweisung, rechtswidrige
Ausweisung und tätliche Angriffe, fordert die Zufluchtsstaa-
ten auf, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit internationa-
len Organisationen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Einhaltung der Grundsätze des Flüchtlingsschut-
zes, einschließlich der humanen Behandlung von Asylsu-
chenden, zu gewährleisten, nimmt mit Interesse davon Kennt-
nis, dass der Hohe Kommissar weitere Schritte zur Förderung
der Erarbeitung von Maßnahmen unternommen hat, die den
zivilen und humanitären Charakter des Asyls besser gewähr-
leisten sollen, und legt dem Hohen Kommissar nahe, diese
Anstrengungen im Benehmen mit den Staaten und anderen
zuständigen Akteuren fortzusetzen;

140 Ebd., Fifty-sixth Session, Supplement No. 12A (A/56/12/Add.1),
Kap. III, Abschn. B.
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19. bedauert die anhaltende Gewalt und Unsicherheit,
die eine ständige Bedrohung der Sicherheit der Bediensteten
des Amtes des Hohen Kommissars und anderer humanitärer
Organisationen darstellen und das Amt bei der wirksamen Er-
füllung seines Mandats behindern und die Fähigkeit seiner
Durchführungspartner und des sonstigen humanitären Perso-
nals zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen humanitären Aufga-
ben einschränken, fordert die Staaten, die Konfliktparteien
und alle weiteren maßgeblichen Akteure nachdrücklich auf,
alles Notwendige zu tun, um humanitäre Hilfsaktivitäten zu
schützen, Angriffe auf nationale und internationale humanitä-
re Helfer und deren Entführung zu verhindern und die Sicher-
heit der Mitarbeiter und des Eigentums des Amtes und aller
humanitären Organisationen, die Aufgaben im Auftrag des
Amtes erfüllen, zu gewährleisten, und fordert die Staaten auf,
an humanitärem Personal begangene Verbrechen in vollem
Umfang zu untersuchen und die für derartige Verbrechen
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen;

20. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die Afri-
kanische Union, die subregionalen Organisationen und alle
afrikanischen Staaten auf, in Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, den zwi-
schenstaatlichen und den nichtstaatlichen Organisationen und
der internationalen Gemeinschaft die bestehenden Partner-
schaften zur Unterstützung des Systems des Schutzes für
Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene zu stärken
und neu zu beleben beziehungsweise neue solche Partner-
schaften aufzubauen;

21. fordert das Amt des Hohen Kommissars, die inter-
nationale Gemeinschaft und andere in Betracht kommende
Stellen auf, die afrikanischen Regierungen, insbesondere die
Regierungen, die Flüchtlinge und Asylsuchende in hoher
Zahl aufgenommen haben, durch geeignete Maßnahmen zum
Kapazitätsaufbau verstärkt zu unterstützen, so auch durch die
Ausbildung zuständiger Beamter, die Verbreitung von Infor-
mationen über Flüchtlinge betreffende Rechtsinstrumente
und Grundsätze, die Bereitstellung von Finanz-, Fach- und
Beratenden Diensten zur Beschleunigung des Erlasses bezie-
hungsweise der Änderung und Anwendung der Flüchtlinge
betreffenden Rechtsvorschriften, die Stärkung von Notfall-
maßnahmen und die Erweiterung der Kapazitäten zur Koordi-
nierung humanitärer Maßnahmen;

22. bekräftigt das Recht auf Rückkehr sowie den
Grundsatz der freiwilligen Rückführung, appelliert an die
Herkunfts- und die Asylländer, Bedingungen zu schaffen, die
der freiwilligen Rückführung förderlich sind, und erkennt an,
dass die freiwillige Rückführung zwar die vorrangige Lösung
ist, dass jedoch gegebenenfalls die Integration im Asylland
und die Wiederansiedlung in einem Drittland ebenfalls trag-
fähige Alternativen zur Auseinandersetzung mit der Situation
afrikanischer Flüchtlinge sein können, die wegen der in ihrem
Herkunftsland herrschenden Bedingungen nicht dorthin zu-
rückkehren können;

23. bekräftigt außerdem, dass die freiwillige Rückfüh-
rung nicht unbedingt von der Herbeiführung politischer Lö-
sungen im Herkunftsland abhängig gemacht werden sollte, um
die Ausübung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr nicht

zu behindern, erkennt an, dass der Prozess der freiwilligen
Rückführung und Wiedereingliederung normalerweise nur
dann stattfindet, wenn die im Herkunftsland herrschenden Be-
dingungen es zulassen und insbesondere wenn die freiwillige
Rückführung in Sicherheit und Würde vollzogen werden kann,
und fordert den Hohen Kommissar nachdrücklich auf, durch
die Erarbeitung von Dauerlösungen eine dauerhafte Rückkehr
zu fördern, insbesondere in Langzeitflüchtlingskrisen;

24. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf finanzielle und materielle Hilfe bereitzustellen,
die in Absprache mit den Aufnahmeländern und in Überein-
stimmung mit humanitären Zielen die Durchführung gemein-
wesengestützter Entwicklungsprogramme ermöglicht, die so-
wohl den Flüchtlingen als auch den Aufnahmegemeinschaf-
ten zugutekommen;

25. appelliert an die internationale Gemeinschaft, im
Geiste der Solidarität und der Lasten- und Aufgabenteilung
dem Bedarf afrikanischer Flüchtlinge an Neuansiedlungs-
möglichkeiten in Drittländern zu entsprechen, stellt in diesem
Zusammenhang fest, wie wichtig es ist, die Neuansiedlung
strategisch als Teil der auf spezifische Flüchtlingssituationen
zugeschnittenen umfassenden Antwortmaßnahmen einzuset-
zen, und ermutigt zu diesem Zweck die Staaten, das Amt des
Hohen Kommissars und andere in Betracht kommende Part-
ner, nach Bedarf von den Multilateralen Rahmenleitlinien für
Neuansiedlungen141 umfassend Gebrauch zu machen;

26. fordert die internationale Gebergemeinschaft auf,
nach Bedarf materielle und finanzielle Hilfe für die Durch-
führung von Programmen zur Sanierung der von der Anwe-
senheit von Flüchtlingen in Asylländern beziehungsweise der
Anwesenheit von Binnenvertriebenen betroffenen Umwelt
und Infrastruktur bereitzustellen;

27. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, im Geiste der internationalen Solidarität und
der Lastenteilung die Flüchtlingsprogramme des Amtes des
Hohen Kommissars auch weiterhin großzügig zu finanzieren
und unter Berücksichtigung des unter anderem aufgrund der
Rückführungsmöglichkeiten stark angestiegenen Bedarfs der
Programme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fai-
ren und ausgewogenen Anteil an den für Flüchtlinge be-
stimmten Ressourcen erhält;

28. legt dem Amt des Hohen Kommissars und den in-
teressierten Staaten nahe, Langzeitflüchtlingskrisen zu ermit-
teln, die sich für eine Lösung durch die Ausarbeitung konkre-
ter, multilateraler, umfassender und praktischer Ansätze zur
Überwindung solcher Krisen eignen, namentlich durch die
Verbesserung der internationalen Lasten- und Aufgabentei-
lung und die Verwirklichung von Dauerlösungen innerhalb
eines multilateralen Kontexts;

29. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, nimmt Kenntnis von den Anstren-
gungen der afrikanischen Staaten zur Stärkung der regionalen

141 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org.
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Mechanismen für den Schutz und die Hilfe für Binnenvertrie-
bene, fordert die Staaten auf, durch konkrete Maßnahmen der
Binnenvertreibung vorzubeugen und den Binnenvertriebenen
den Schutz und die Hilfe zu gewähren, die sie benötigen, ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die Leitlinien betreffend
Binnenvertreibungen142, nimmt Kenntnis von den derzeitigen
Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars im Zusam-
menhang mit dem Schutz und der Hilfe für Binnenvertriebene,
namentlich im Rahmen interinstitutioneller Vereinbarungen
in diesem Bereich, betont, dass solche Tätigkeiten mit den ein-
schlägigen Resolutionen der Generalversammlung im Ein-
klang stehen und das Mandat des Amtes betreffend Flüchtlin-
ge und das Institut des Asyls nicht untergraben sollen, und legt
dem Hohen Kommissar nahe, seinen Dialog mit den Staaten
über die diesbezügliche Rolle des Amtes fortzusetzen;

30. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für
die Menschenrechte Binnenvertriebener, seinen laufenden
Dialog mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im Ein-
klang mit seinem Mandat fortzusetzen und im Rahmen seiner
Berichte an den Menschenrechtsrat und die Generalversamm-
lung darüber zu informieren;

31. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt „Bericht des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen, Fragen im Zusammenhang mit Flüchtlingen,
Rückkehrern und Vertriebenen sowie humanitäre Fragen“ ei-
nen umfassenden Bericht über die Hilfe für Flüchtlinge,
Rückkehrer und Vertriebene in Afrika, unter voller Berück-
sichtigung der von den Asylländern unternommenen Anstren-
gungen, vorzulegen.

RESOLUTION 65/194

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/450,
Ziff. 14)143.

65/194. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlings-
kommissars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines
Amtes144 und des Berichts des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine einundsechzigste Tagung145 und der darin
enthaltenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen durch die Generalversammlung jährlich verabschiede-
ten Resolutionen über seine Tätigkeit,

dem Amt des Hohen Kommissars anlässlich seines
sechzigjährigen Bestehens ihre Anerkennung für die vom Ho-
hen Kommissar unter Beweis gestellte Führungskompetenz
aussprechend, mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die
Einsatzbereitschaft, die die Mitarbeiter und Durchführungs-
partner des Amtes bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben be-
weisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrücklichen Verur-
teilung aller Formen der Gewalt, denen das humanitäre Perso-
nal, das Personal der Vereinten Nationen sowie das beigeord-
nete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt sind,

1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des
Programms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen über seine einundsechzigste Tagung145;

2. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen und seinem Exekutivaus-
schuss im Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit mit dem
Ziel, das Regime für den internationalen Rechtsschutz zu
stärken und den Regierungen bei der Wahrnehmung ihrer
Schutzverantwortung behilflich zu sein;

3. begrüßt außerdem, dass der Exekutivausschusss
den Beschluss zu Langzeitflüchtlingskrisen146 und den Be-
schluss zu Flüchtlingen mit Behinderungen und anderen
Menschen mit Behinderungen, die Schutz und Hilfe durch
das Amt des Hohen Kommissars erhalten147, verabschiedete;

4. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge148 und das dazugehörige Proto-
koll von 1967149 weiterhin die Grundlage des Regimes für den
internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge bilden, erkennt

142 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/wiso/e-cn4-1998-53-add.2.pdf.
143 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Bel-
gien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras,
Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kanada, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia,
Schweden, Schweiz, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern. 

144 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 12 (A/65/12).
145 Ebd., Supplement No. 12A (A/65/12/Add.1).
146 Ebd., Anhang II, Abschn. A.
147 Ebd., Kap. III, Abschn. A.
148 United Nations, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 55/1955; AS 1955 443.
149 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974;
AS 1968 1189.




